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Die erste Kapelle von Näfels -
eine Schlachtkapelle des Landes Glarus von 1389?

Von Jürg Davatz

FESTSTELLUNGEN UND OFFENE FRAGEN

«Eine Schlachtkapelle?» - Die im Untertitel aufgeworfene Frage gilt doch
einer bekannten Tatsache, die Antwort darauf weiss man ja seit jeher! -
Das nahm auch ich an, als ich mich anfangs 1987 im Rahmen der
Kunstdenkmäler-Inventarisation eingehend mit dieser Kapelle zu befassen

begann. Ich hoffte zuversichtlich, aufgrund weniger, aber gesicherter
Angaben die Geschichte und Bedeutung der ersten Kapelle von Näfels in
Kürze darlegen zu können. Dass sich bis anhin noch niemand eingehend
mit den Problemen um ihre F,ntstehung, Patronatsrechte und Zweckbestimmung

auseinandergesetzt hatte, wusste ich zwar. Indessen gewahrte
ich bald, dass Quellen und Forschung nur wenige Angaben vermitteln, die
als gesichert gelten dürfen, dagegen für manche Fragen keine,
widersprüchliche oder falsche Antworten geben.

Fragen über Fragen stiegen auf: Was sagen die Quellen, die chronikalische

Uberlieferung, die einschlägige Geschichtsforschung und archäologischen

Befunde, und was verschweigen sie? Die Suche nach Antworten zog
Kreis um Kreis, einem Stein gleich, der in stilles Gewässer fällt. Sie deckte
eine bedeutende Forschungslücke auf: die kirchenrechtlichen Verhältnisse

im Lande Glarus in säckingischer Zeit, vor allem aber in den Jahren
zwischen 1388/1395 und der Reformation. Diese Lücke zu schliessen

müsste für einen Kirchenhistoriker eine fesselnde Aufgabe sein. Die
vorliegenden Forschungen zeigen diesbezüglich jedenfalls einige neue
Gesichtspunkte auf. Hinsichtlich der Geschichte und Bedeutung der

Kapelle bieten sie eine ausführliche Zusammenstellung und Erörterung
verschiedener Feststellungen, Behauptungen, Vermutungen und Fragen.
Der gegenwärtige Wissensstand erlaubt zwar nicht auf alle Fragen eine
unanfechtbare Antwort. Immerhin ermöglichte er es, wesentliche Punkte
mit grosser Wahrscheinlichkeit zutreffend abzuklären.
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Kirchenbauten in Näfels

Während Jahrhunderten bestand im Glarnerland nur eine Pfarrkirche,
nämlich jene im Flecken Glarus. Eine Kapelle in Mollis, der Maria
geweiht, wird in einem Ablassbrief von 1288 erstmals erwähnt und bereits
1319 als Kirche bezeichnet.1 Die Kirchhöri Mollis, die älteste Pfarrei des

Unterlandes, umfasste bis zur Reformation auch Näfels und Oberurnen.
Die Bevölkerung des Kirchendorfes nahm um 1529 den reformierten
Glauben an. Die Näfelser und Oberurner dagegen hielten ziemlich
geschlossen am alten Bekenntnis fest. Daher lösten sie sich am 6. Januar
1532 von der Kirche Mollis ab und bildeten zusammen die katholische
Pfarrei Näfels.2

Zur Zeit der Schlacht von 1388 stand in Näfels sehr wahrscheinlich
noch kein kirchliches Gebäude. Jedenfalls bestattete man die Verstorbenen

von Näfels und Oberurnen auf dem Friedhof bei der Kirche Mollis.
Und dort fanden auch die in der Schlacht gefallenen 55 Glarner, Schwyzer
und Urner ihre letzte Ruhestätte, indes die toten Feinde vor der Letzi-
mauer in ungeweihte Erde gelegt wurden.3 Ende 1389 ist das Bestehen
einer Kapelle in Näfels bezeugt. 1523 also vor dem entscheidenden
Durchbruch der Reformation - begann man in Näfels mit dem Bau einer
stattlichen Kapelle oder Kirche, die am 2. Oktober 1534 geweiht wurde.
Sie diente den Katholiken von Näfels und Oberurnen nach der Ablösung
von Mollis als Pfarrkirche. Dieser spätgotische Bau wurde 1779 abgebrochen

und an seiner Stelle die heutige barocke Pfarrkirche errichtet. Auf
dem neuen Friedhof bei der Kirche in Näfels erstellte man 1551 ein

Beinhaus; dessen Standort ist ungewiss. Die gegenwärtige, mehrmals
umgestaltete Friedhofkapelle stammt aus dem Jahre 1612; möglicherweise
wurde damals das ältere Beinhaus von 1551 nur umgebaut und neu
ausgestattet.4

1 Blumer, J.J.; Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus, 1. Band,
Glarus 1865ff., S. 84-87, 148-152 (im folgenden zitiert als Blumer; US I). - Vgl. Stucki,
Fritz; Die Rechtsquellen des Kantons Glarus. 5 Bände, Aarau 1987, Band I, S. 14f. (im
folgenden zitiert als Stucki; RQ I).

2 Stucki; RQ I, S. 301-303.
3 Blumer; US I, S. 334. - Vgl. Heer, Gottfried; Die Schlacht bei Näfels, Glarus 1888,

S. 102, 127, 170, 183.
4 Davatz, Jürg; Pfarrkirche St. Hilarius Näfels, Basel/Näfels 1981 (Schweizerischer

Kunstführer Nr. 299/300).
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Seit wann gilt die Kapelle als Schlachtkapelle?

Diese Frage führt zu einer eher überraschenden Antwort: soweit mir
bekannt ist, gibt es bis ins 19. Jahrhundert kein Schriftstück, das die erste
Kapelle in Näfels mit dem Sieg in der Schlacht von 1388 und mit der
Fahrtsfeier in Verbindung setzt oder sie ausdrücklich als Schlachtkapelle
bezeichnet. Freilich bedeutet das keineswegs, im 15. und beginnenden 16.

Jahrhundert sei man sich dieses Zusammenhanges zwischen Schlacht und
Kapelle nicht bewusst gewesen. Weil die alte Kapelle vermutlich um 1523

abgetragen wurde, entschwand sie dann für etwa drei Jahrhunderte dem
Bewusstsein der Bevölkerung und der Geschichtsschreiber.

Einmal mehr scheint Johann Jakob Blumer (1819-1875) das Verdienst
zuzufallen, als erster einen Zusammenhang in der frühen Glarner
Geschichte erkannt und schriftlich festgehalten zu haben. 1846 bemerkte
er ganz kurz: «Zum Andenken an die Schlacht wurde schon 1389 in
Näfels eine Kapelle gegründet».5 Justus Landolt O.S.B, formulierte 1881

das, was in der Forschung grundsätzlich bis anhin anerkannt gewesen ist:
«Unsere Väter verewigten ihren Dank auch durch zwei herrliche Stiftungen,

einerseits durch die Einführung der Näfelser-Fahrtfeier und anderseits

durch die Erbauung einer Schlachtkapelle auf dieser Stätte (d. h. der

Pfarrkirche)... Die Schlachtkapelle aber auf dieser geheiligten Stätte
stund im Herbste des gleichen Jahres 1389 ebenfalls vollendet da, und am
darauffolgenden 18. Christmonat weihte der Hochwürdigste Weihbischof
von Konstanz sie mit zwei Altären feierlich ein».6 Zehn Jahre später
veröffentlichte Gottfried Heer drei Urkunden aus dem Jahre 1389 und
1413, die sich unmittelbar auf die Kapelle beziehen. Diese Edition und
Heers eingehender Kommentar bilden den Grundpfeiler unserer folgenden

Darlegungen. Auch Heer nahm an, die «Kapelle verdanke dem Siege

von Näfels ihre Entstehung».7 Jakob Winteler folgte Heer 1951 knapp
und kommentarlos.8 In den «Rechtsquellen» erwähnte Fritz Stucki 1985
die Kapelle und die auf sie bezüglichen Urkunden lediglich in einer
Bemerkung.9

5 Heer, Oswald, und Blumer, J.J.; Der Kanton Glarus, St. Gallen/Bern 1846, S. 636

(unveränderter Nachdruck 1977).
6 Landolt, Justus; Erste Centenariums-Feier der Einweihung der jetzigen Pfarrkirche in

Näfels, Einsiedeln 1881, S. 14 f. Ob die Weihe am 18. Dezember erfolgte, ist ungewiss,
vgl. das übernächste Kapitel.

7 Heer; US III, S. 11.
8 Winteler, Jakob; Geschichte des Landes Glarus, Band I, Glarus 1952, S. 118.
9 Stucki; RQ I, S. 100.
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Auf den 550. Jahrestag der Schlacht hin gestaltete man auf dem Friedhof
in Näfels das ehemalige Beinhaus von 1612 in eine Schlachtkapelle um.
Pater Bernhard Flüeler aus dem Kloster Einsiedeln malte im Schiff an den

Wänden Darstellungen der Schlacht und am Chorbogen die Schutzheiligen

Fridolin und Hilarius. Am 30. März 1938 erschien im «Glarner
Volksblatt» eine Sonderbeilage «Die neuerstandene Gedächtniskapelle der
Schlacht bei Näfels». Im Leitartikel von P. Alban Stöckli, Stans, kommen
Tatsachen, treffende Behauptungen und Ungenauigkeiten in einer
bezeichnenden Mischung zum Ausdruck: «Wie die denkwürdige Stätte
der Schlacht bei Sempach von den Siegern durch den Bau einer Schlachtkapelle

und die Stiftung einer Jahrzeit geehrt wurde, so wurde auch der

Kampfplatz, auf dem die Glarner zwei Jahre später ihren glorreichen Sieg
über die Oesterreicher errangen, schon im folgenden Jahr durch eine

Gedächtniskapelle ausgezeichnet. Der pergamentene Weihebrief von
138910, ausgestellt durch den Bischof von Konstanz, liegt im Pfarrarchiv

von Näfels. Später trat an die Stelle dieser Kapelle die Pfarrkirche von
Näfels. Wenn daher die Fahrtfeier jeweilen in der Pfarrkirche mit einem
erhebenden Gottesdienst ausklingt, so ist dies der eigentlichste und
gegebenste Ort, das Andenken der Schlacht und des Sieges zu feiern; denn die
Kirche von Näfels bewahrt seit ihrer Gründung auf dem Platz der alten

Schlachtkapelle den Charakter einer Gedächtniskirche an den Sieg und an
den dankbaren, religiösen Sinn der Vorfahren. Dieser Denkmalcharakter
haftet aber der Kirche nicht so offenkundig an, dass er im Bewusstsein des

Volkes immer lebendig geblieben wäre. Daher war es ein lobenswerter
Gedanke, die Erneuerung des alten Beinhauses mit dem 550. Gedenktag
der Schlacht zu verbinden und die renovierte Kapelle zu einer eigentlichen
Gedächtniskapelle zu gestalten.» In den Jahren 1980/1981 wurde die
scheinbare Schlachtkapelle im Ausseren dem ursprünglichen Zustand als

Beinhaus angenähert und im Inneren als Totenaufbahrungsraum gestaltet.
Flüelers Schlachtdarstellungen bleiben nur in sorgfältigen Pausen und
Fotos überliefert.11

Albert Müller meinte 1978: «Nach alter, bisher unangefochtener Tradition

ist der Ort», wo die Pfarrkirche Näfels steht, «durch den Standort der

aus Dankbarkeit für die gewonnene Schlacht von 1388 errichteten
Schlachtkapelle bestimmt. Diese Gedenkstätte wurde am 18. Dezember
1389 durch den Weihbischof von Konstanz eingeweiht. Ich bin

10 Stöckli bezeichnete den Ablassbrief von 1389 irrtümlicherweise als Weihebrief; vgl.
das folgende Kapitel.

11 Zur «Schlachtkapelle» von 1938 siehe: Davatz, Jürg; Denkmäler für die Schlacht bei

Näfels, in: Neujahrsbote für das Glarner Hinterland 1988, S. 161-164.
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überzeugt, dass die gesuchte Kapelle von 1389 im weiteren Umgebungsbereich

der heutigen Kirche, soweit der Ortlichkeitsbegriff <im Sändlen>

verwendet wurde und grundbuchlich noch Verwendung findet, zu suchen
ist», möglicherweise ausserhalb der östlichen Friedhofmauer.12 Der
Schreibende fasste 1981 einige Tatsachen über die Kapelle von 1389 kurz
zusammen.13

Diese Zitate und Hinweise geben eine repräsentative Ubersicht über die

Kapelle im Spiegel der neueren Forschung und Literatur. Die folgenden
Ausführungen knüpfen an sie an und klären sorgfältig ab, welche dieser

Aussagen urkundlich belegbar sind, chronikalischer Uberlieferung
entsprechen oder sich als mehr oder weniger begründete Vermutungen
erweisen.

WANN WURDE DIE KAPELLE ERBAUT UND GEWEIHT?

Eine Pergamenturkunde, in lateinischer Sprache geschrieben und am 18.
Dezember 1389 datiert, vermittelt uns die erste Nachricht von einer
Kapelle in Näfels. Jakobus, der Generalvikar des Bischofs von Konstanz,
gewährte allen Gläubigen, die die Kapelle aufsuchen oder beschenken,
einen Ablass von 40 Tagen. Der Ablassbrief spricht ausdrücklich von der
«Kapelle im Flecken Näfels, Diözese Konstanz, mit den beiden darin
befindlichen Altären, die durch uns geweiht und geheiligt worden -
nämlich dem Hochaltar im Chore der vorgenannten Kapelle zu Ehren der
Heiligen Felix und Regula, Exuperantius und Fridolin, und dem andern
Altar vor dem Lesepult und dem Chor derselben Kapelle zu Ehren der
Empfängnis der seiigsten Jungfrau Maria .».'4

Wie die Zitate im vorhergehenden Kapitel belegen, ist diese Urkunde
irrtümlicherweise oft als «Weihebrief» ausgelegt oder sogar als solcher
bezeichnet worden. Mit einer unangemessenen Selbstverständlichkeit
wird daher als Weihedatum der Kapelle meistens der 18. Dezember 1389

angegeben. An dieser Stelle ist nun unmissverständlich festzuhalten: die

12 Müller, Albert; Die Pfarrkirche von 1523, in: Pfarrkirche St. Hilarius Näfels, Näfels
1978, S. 20 f.

13 Davatz; Pfarrkirche Näfels, S. 4; wie Anm. 4.
14 Heer, Gottfried; Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus, Band III,

Glarus 1891 ff., S. 10 (im folgenden zitiert als Heer; US III). Auf S. 8-12 ist der
Ablassbrief im lateinischen Text mit deutscher Ubersetzung abgedruckt, anschliessend
kommentiert.
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Urkunde von 1389 ist kein Weihebrief, sondern ein Ablassbriefd5 Und sie

nennt weder das Erbauungsjahr der Kapelle noch den Tag der Weihe.
Immerhin tut sie kund, dass Ende 1389 in Näfels eine Kapelle mit zwei
Altären stand. Zudem bemerkte Generalvikar Jakobus, die beiden Altäre
seien durch ihn geweiht und geheiligt worden. Seine beiläufige Formulierung

erlaubt die Vermutung, die Weihe sei erst kürzlich erfolgt und der
Ablass stehe mit ihr im Zusammenhang. Im Mittelalter wurden Gotteshäuser

im Zeitraum ihrer Weihe gerne mit einem Ablass begünstigt, um
ihnen mehr Besucher und materielle Gaben zu verschaffen. So heisst es

denn auch in unserem Ablassbrief: «Damit die Kapelle im Flecken Näfels
um so fleissiger besucht und mit den entsprechenden Ehren geehrt

werde, haben wir allen Christgläubigen, welche mit wahrer Busse und
Reue die Kapelle selbst und ihre Altäre der Andacht halber besuchen,
indem sie von ihrem Vermögen etwas geben oder vermachen, gnädiglich
im Herrn einen Ablasse von 40 Tagen gewährt.»

Weder das Baujahr der Kapelle noch der Tag ihrer Weihe sind also

urkundlich überliefert. Sicher ist nur, dass Ende 1389 in Näfels eine

Kapelle stand, die bereits geweiht war. Erst Aegidius Tschudi (1505 — 1571)
behauptete in seinem «Chronicon Helveticum» unter dem Jahr 1389 kurz
und bündig: «Dis jars ward die capell zu Nevels gelbuwen und am samstag
vor nativitatis Mariae gewijcht 1389».16 Demnach hätte die Weihe der

Kapelle am 4. September 1389 stattgefunden. Einen Quellenbeleg für
seine Behauptungen machte Tschudi nicht namhaft.

Merkwürdigerweise stellten weder der Ablassbrief von 1389 noch
Aegidius Tschudi die Kapelle in einen Zusammenhang mit dem Sieg in der
Schlacht. Gerade dieses Ereignis hätte doch Tschudi eine folgerichtige
Begründung geboten für seine Behauptung, die Kapelle sei 1389 erbaut
worden. Denn in jenem Jahr beging man ja auch das erste Schlachtjahrzeit.

Dass hingegen der Bischof von Konstanz in seinem Ablassbrief nicht
wörtlich auf die Schlacht Bezug nehmen wollte, ist kein Widerspruch. Er

15Stucki; RQ I, S. 100, spricht irrtümlicherweise von einem Weihebrief vom 18.

Dezember 1389 und von einem Ablassbrief vom 19. Dezember 1389; es ist nur der
Ablassbrief bekannt, dessen Datum bisweilen unrichtig miit 19. Dezember aufgelöst
worden ist. Der Ablassbrief von 1389 und die beiden Urkunden von 1413, auf die im
folgenden Kapitel eingegangen wird, sind seit mehreren Jahren Tm Pfarrarchiv nicht mehr
auffindbar!

16 Tschudi, Aegidius; Chronicon Helveticum, 6. Teil, bearb. von Bernhard Stettier,
Basel 1986, S. 305 (Quellen zur Schweizer Geschichte). Auf Stettiers hervorragend edierte
und kommentierte Neuausgabe von Tschudis «Chronicon» sei hier nachdrücklich
hingewiesen, besonders auch auf die jeden Band einleitenden Untersuchungen.
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stand auf der Seite des Hauses Habsburg, das für ihn die rechtmässige,
von Gott eingesetzte Obrigkeit der Glarner darstellte. Wie hätte er da als

kirchliches Oberhaupt bezeugen mögen, die Kapelle erinnere an die
Gefallenen der Sieger und an die göttliche Hilfe, der die Glarner ihren Sieg
verdankten?

Das Datum der Weihe der Kapelle geht aus den bis heute bekannten
Dokumenten nicht hieb- und stichfest hervor; immerhin lässt es sich mit
grosser Wahrscheinlichkeit einkreisen. Am 18. Dezember 1389, als
Generalvikar Jakobus den Ablassbrief ausstellte, hatte er selber die Kapelle
bereits geweiht. Entgegen der damaligen Gewohnheit nannte Jakobus den

Ort, wo er den Brief «gegeben» und gesiegelt hatte, nicht. War es

Konstanz oder Näfels? Dem Brauch der bischöflichen Kanzlei gemäss
wäre Konstanz als Ausstellungsort des Briefes sicher eher vermerkt
worden als Näfels. Hätte Jakobus den Ablassbrief in Näfels datiert und
gesiegelt - was keineswegs auszuschliessen ist -, so wohl nur deshalb, weil
er sich damals aus Anlass der Kapellweihe in Näfels befand. Denn das

Erteilen eines Ablasses war weder für den ausstellenden Papst oder
Bischof noch für dessen Vertreter eine Veranlassung, sich selber zu dem
durch den Ablass begünstigten Gotteshaus zu begeben. Die Weihe eines
Kirchenbaus jedoch musste der Bischof oder sein Generalvikar an Ort und
Stelle vollziehen.

In diesem Zusammenhang verdient eine gewisse Beachtung, was der
kenntnisreiche, in seinen Aussagen freilich nicht immer zuverlässige Caspar

Lang 1692 schrieb: «Also ist hinter Schwanden bey Süessiken [Zusingen]

eine fast zerstörte Capell genannt in Leymenstein, so Ihr Hochwürden

Herr Jacob, Constantzischer Weybischoff, auff Zinstag nach Luciae
[14. Dezember] An. 1389 in der Ehr der heiligen Felicis, Regulae,
Exuperantii und St. Wendel gewyhen hat».17 Ein zeitgenössisches Dokument,

das diese Aussage bestätigt, ist nicht bekannt; das Bestehen einer
Kapelle zu Leimenstein ist jedoch im Pfrundbrief von Schwanden aus dem

Jahre 1414 bezeugt.18 Langs Angabe erscheint also recht glaubwürdig. Ihr
zufolge hielt sich Generalvikar und Weihbischof Jakobus Mitte Dezember
1389 im Glarnerland auf; dies bekräftigt die Annahme, Jakobus habe

anschliessend die Kapelle in Näfels geweiht und dort am 18. Dezember
den besagten Ablassibrief ausgestellt. Das Datum der Kapellweihe in
Näfels dagegen gab auch Lang nicht an; als Baujahr bezeichnete er
kommentarlos 1389.19

17
Lang, Caspar; Historisch-theologischer Grundriss, Einsiedeln 1692, S. 921.

18 Stucki; RQ I, S. 137f.
" Lang; Grundriss, S. 9'25; wie Anm. 17.
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So sehr manche Hinweise auf eine Kapellweihe um Mitte Dezember
1389 hindeuten, bleibt auch der von Tschudi erwähnte Tag im September
im Bereich des Möglichen. Bedenkt man nämlich die schlechten
Verkehrsverhältnisse früherer Zeiten, erscheint es als fragwürdig, ob ein
Weihbischof damals mitten im Winter eine mehrtägige Reise von Konstanz ins
Glarnerland machte. Hierzulande fanden Kirchweihen gewöhnlich im
Sommerhalbjahr statt.

Bisher ist nie genauer abgeklärt worden, wie Gilg Tschudi dazu kam, als

Tag der Näfelser Kapellweihe den 4. September 1389 anzugeben, den

Samstag vor Mariae Geburt. Jedenfalls darf nicht ausgeschlossen werden,
dass er seinen Hinweis zum Bau und zur Weihe der Kapelle in Näfels
einer inzwischen verschollenen Urkunde entnahm. Frieda Gallati kam ja

zum Schluss, «was Tschudi über die kirchlichen Einrichtungen im Lande
Glarus meldet, beruht in der Hauptsache auf Urkunden, deren Originale
heute zum grössten Teil verloren sind».20 Seine sehr knappe Angabe zur
Kapelle in Näfels gibt an und für sich keinerlei Anlass zur Vermutung, er
habe die Wahrheit im Sinne eines ihm wesentlich scheinenden Gedankenganges

zurechtgebogen oder eine unbegründete Kombination angestellt.
Trotzdem erweist es sich als ebenso wahrscheinlich, dass Tschudi in
diesem Fall keine anderen Dokumente zur Verfügung standen als die uns
heute bekannten. Das Baujahr könnte er aus dem Ablassbrief von 1389
und aus mündlicher Überlieferung abgeleitet haben, den Tag der Weihe
vom Kirchweihfest der seinerzeitigen Pfarrkirche Näfels. Am 2. Oktober
1534 wurde nämlich die «nüw Kilchen zu Näfels gewichet und
Sanctificiert». Die Kirche besass vier Altäre, wobei der Hauptaltar
folgende Patrozinien (Schutzheilige) kannte: Marias Tag der Geburt, St.

Fridolin und St. Hilarius. Das Pergament, das die Weihe der Kirche
bestätigt, bestimmte: «Unnd soll die Kirchwychj järlich fallenn uff Sontag
nach unser Frowen geburt tag im Herbst».21

Das Fest der Kirchweihe findet in Näfels bis heute am zweiten Sonntag
im September statt, also am Sonntag nach Mariae Geburt, deren Tag der
8. September ist. Das Hauptpatrozinium des Hochaltars - Mariae Geburt

- und der Tag des Kirchweihfestes waren demnach aufeinander
abgestimmt. In den Jahren 1778 bis 17S3 entstand über den Fundamenten des

spätgotischen Vorgängerbaus die heutige barocke Pfarrkirche. Sie wurde
am 16. Juli 1781 zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria und der Heiligen

20 Gallati, Frieda; Gilg Tschudi und die ältere Geschichte des Landes Glarus, in:
Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus (JHVG) 49, (1938), S. 240.

21
Pergament im Pfarrarchiv Näfels.
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Fridolin und Hilarius geweiht. Den Hochaltar konsekrierte man dem

göttlichen Erlöser, St. Hilarius und - wie bereits 1389 und 1534 - dem
Glarner Landespatron Fridolin. Den, Gedächtnistag der Kirchweihe
beliess man jedoch auch 1781 am herkömmlichen zweiten Sonntag im

September. Weder 1534 noch 1781 bezog man das eher zufällige Datum
der eigentlichen Weihe der Kirche auf den Tag des alljährlichen
Kirchweihfestes. Tschudis Angabe der Kapellweihe - Samstag vor Mariae
Geburt - weicht nur eine Woche von dem Tag ab, den man 1534 für das

Fest der Kirchweihe festgelegt hatte: Sonntag nach Mariae Geburt. Dass

er «vor» anstatt «nach Mariae Geburt» sagte, kann ein Verschrieb sein.
Diese auffallende Ubereinstimmung läs;st grundsätzlich zwei
Erklärungsmöglichkeiten zu.

Erstens: Tschudi entnahm seine Angabe einem inzwischen verlorengegangenen

Dokument oder zumindest einer mündlichen Überlieferung des

anfänglichen Kapellweihtages. In diesem Fall hätte man bereits 1534 - so

wie dann auch 1781 - den Tag der Kirchweihe (ungefähr) mit jenem
gleichgesetzt, an dem man anfänglich die Weihe der Kapelle gefeiert hatte.

Anfänglich: In der vermutlich vom Glarner Landschreiber Rudolf Mad
verfasstcn Fortsetzung der Zürcher Chronik steht nämlich eine bisher
unbeachtete Mitteilung zum Jahr 1470: «Und die Cappel zu Neffeis hat

man gewicht uf sant Johans und Pauls tag (26. Juni 1470), und hat man die
kilchwî auf den selben tag geleit.»22 Offenbar hatte man damals eine

Umgestaltung der Kapelle vorgenommen und einen oder zwei neue Altäre
angeschafft, was eine neuerliche Weihe des Gotteshauses erforderte. Die
Kapell- oder Kirchweihe legte man auf den 26. Juni. Demzufolge lässt sich
das Kirchweihdatum nicht bruchlos auf 1389 zurückführen - wenn es

überhaupt in jenes Jahr zurückreicht.
Somit rückt die zweite Erklärungsmöglichkeit in den Vordergrund:

Tschudi ieitete das Datum der Kapeliweihe nur von jenem der Kirchweihe
von 1534 ab, vielleicht in der Absicht, für die seinerzeitige Pfarrkirche eine

ehrwürdige Tradition vorzugeben und um ihre Funktion als Nachfolgebau

der ehemaligen Schlachtkapelle hervorzuheben. Als Tschudi das

«Chronicon» niederschrieb, hielt man a.n der Näfelser Fahrt die abschliessende

Messe in der Kirche; die alte Kapelle dagegen dürfte bereits

abgetragen worden sein.

22 Chronik der Stadt Zürich; hrsg. von Johannes Dierauer, Basel 1900, S. 255 f.

(Quellen zur Schweizer Geschichte, Band 18). - Vgl. Gamper, Rudolf; Die Zürcher
Stadtchroniken und ihre Ausbreitung in der Ostschweiz, in: Mitteilungen der Antiquarischen

Gesellschaft in Zürich 52/2 (1984).

61



Die Weihe der Kapelle ist nun so gut als möglich eingekreist: Spätjahr
1389, entweder an dem von Tschudi genannten Samstag anfangs September

oder spätestens am 18. Dezember. Diese Feststellung untermauert
Tschudis Angabe, die Kapelle sei 1389 erbaut worden. Gewöhnlich
empfing ein Gotteshaus seine Weihe, sobald es einigermassen fertiggestellt
war und seine Zweckbestimmung erfüllen konnte. Fand nun die Weihe im
Spätjahr 1389 statt, so darf man mit guten Gründen annehmen, die
Bauarbeiten und die notwendige Ausstattung der Kapelle seien in demselben

Jahr zum Abschluss gebracht worden. Für diese Bauzeit sprechen
weitere Anhaltspunkte, die in den folgenden Abschnitten zur Sprache
kommen.

DER STANDORT DER KAPELLE
UND DIE NÄFELSER FAHRT

In den frühen schriftlichen Quellen findet sich kein unmittelbarer Hinweis
über den Standort der ersten Kapelle in Näfels. Landschreiber Fridolin
Bäldi, ein Zeitgenosse Zwingiis, verfasste chronikalische Aufzeichnungen
für die Jahre 1488 bis 1529. Er schrieb: «Im 1492. jar hat Heinrich Landolt
sein erst meß gehalten an Sendlen in caply zu Nefels 8 tag vor sant Johanß
im summer an einem Sontag.»23 Landolt, wohl ein Näfelser, las also seine

erste Messe am 17. Juni 1492 «an Sendlen» in der Kapelle zu Näfels.
Damit ist als Standort der ersten Kapelle glaubwürdig der Flurname
«Sendlen» oder «Sändlen» überliefert.

Die Kapelle von 1389 wurde vor sehr langer Zeit abgetragen,
wahrscheinlich um 1523. Ihre Fundamente sind 1977 und 1980 bei archäologischen

Grabungen weder in der Pfarrkirche noch in der Friedhofkapelle
zum Vorschein gekommen, auch 1987 nicht bei einer Sondiergrabung

23 Chronik des Fridolin Bäldi in Glarus (1488-1529), in: Zeitschrift für Schweizerische
Kirchengeschichte, 1907, S. 50. - Diese Mitteilung übernahm Lang; Grundriss, S. 926; wie
Anm. 16; doch liess er «in caply» weg. Was bedeutet aber «in caply»? Bäldis Chronik
scheint im Original verloren zu sein und wurde von J. G. Mayer nach einer Abschrift
ediert. Abschreibefehler schleichen sich bekanntlich gerne ein. «in caply» darf aus dem
Zusammenhang dieser Mitteilung mit ziemlicher Sicherheit als «in der Kapelle» gedeutet
werden. Kapelle schrieb man früher beispielsweise als «Cappel», «capell», «cappili»,
«chappeli», «chäppeli», «käppeli»; siehe dazu: Schweizerisches Idiotikon, 3. Band, 1895,
S. 382. Landolt las seine erste Messe in der Kapelle oder allenfalls in ihrer unmittelbaren
Nähe im Freien, wenn ihr viele Einheimische beigewohnt hätten.
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östlich der Friedhofmauer. Es ist vorgesehen, in diesem Jahr im weiteren
Gebiet der «Sändlen» nochmals nach ihnen zu suchen. Möglicherweise
liegen aber die Reste der Kapelle von 1389 doch unter der 1977 sorgfältig
freigelegten Anlage der Kirche von 1523. Obschon man sie anfänglich hier

vermutete, wurden die Schichten unter dem erstaunlich gut erhaltenen
Boden des Baues von 1523 nicht grossflächig untersucht, um jenen nicht
endgültig zu zerstören.

Von der baulichen Entwicklung des Dorfes Näfels her fällt auf, dass die
1523 begonnene Kirche nicht im damaligen Siedlungskern errichtet
wurde, sondern ebenfalls «in Sändlen», mitten in der Ebene und unweit
der Letzimauer, auf jenem Feld, wo die Glarner den geschlagenen Feind
verfolgt hatten. Der zur Bauzeit abseitige Standort der Kapelle von 1389
und der 1523 begonnenen wie der heutigen Pfarrkirche lässt sich nur im
Zusammenhang mit der Schlacht von 1388 und mit der Feier des Schlacht-
jahrzeits und der Fahrt sinnvoll deuten.

Die bisherige Forschung verstand die Näfelser Fahrt als eine ziemlich
selbstverständliche Ganzheit, hauptsächlich als eine prozessionsartige
Gedenkfeier für die Schlacht bei Näfels; über die Entstehung und das

Wesen der Fahrt machte sie sich vor allem im Zusammenhang mit dem
Fahrtsbrief einige Gedanken.24 Der Fahrtsbrief tut kund, aus welchem
Grund die Landleute von Glarus die alljährliche Wallfahrt nach Näfels
festgesetzt hatten: um dem allmächtigen Gott, seiner Mutter Maria, den

Nothelfern St. Fridolin und St. Hilarius sowie allen Heiligen für ihre Hilfe
am Tage der Schlacht zu danken und um ihnen Lob und Ehre darzubrin-

24 Erst Gilg Tschudi behauptete, am 2. April 1389 habe die Landsgemeinde beschlossen,

einen «ewigen crützgang uf gen Näffels uff die walstat da der strite vergangens jars
besc'hechen»; Tschudi, Chronicon, S. 285f.; siehe auch 2. Stettlcrs Anmerkungen dazu
und zum Fahrtsbrief, S. 285-291 ; wie Anm. 6.

Was G. Heer bereits ahnte, hat dann Frieda Gallati scharfsinnig nachgewiesen: Tschudi
konstruierte für das «Chronicon» einen ursprünglichen Fahrtsbrief und datierte ihn in
freier Annahme auf den 2. April 1389 zurück. Die älteste bekannte Fassung des Fahrtsbriefes

im Linthaler Jahrzeitbuch stammt jedoch aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
(um 1430). Tschudi hielt sich für seine Niederschrift an die jüngere Fassung im ältesten
Landsbuch. Mit guten Gründen nimmt die Forschung deshalb seit G. Heer an, erst einige
Jahrzehnte nach der Schlacht sei es ein Bedürfnis geworden, die Ereignisse um den
Näfelser Krieg aufzuschreiben, um sie den Fahrtsteilnehmern alljährlich vorzulesen (Heer;
Schlacht, S. 207f; wie Anm. 3. - Gallati; Tschudi, S. 382 ff.; wie Anm. 20).

Tschudis Behauptung, die Näfelser Fahrt sei 1389 beschlossen worden, blieb bis in
neuere Zeit unangefochten. J. Winteler und F. Stucki äusserten dann kommentarlos die

Ansicht, man habe nicht allein den Fahrtsbrief, sondern auch die Fahrtsfeier selber erst
einige Jahrzehnte nach der Schlacht geschaffen (Winteler; Geschichte I, S. 119; wie Anm.
8. - Stucki, Fritz; Varia zur Glarner Geschichte, Glarus 1983, S. 11).
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